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Anlage 2
BeA GmbH, Ahrensburg
Gewinn- und Verlustrechnung für 2022

2022 2021

EUR EUR

1. Umsatzerlöse 91.368.675,94 45.480.881,50
2. Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse

erbrachten Leistungen 70.283.425,76 36.135.973,29

3. Bruttoergebnis vom Umsatz 21.085.250,18 9.344.908,21

4. Vertriebskosten 12.274.414,19 7.160.091,91

5. Allgemeine Verwaltungskosten 6.363.071,20 3.121.886,08

6. Sonstige betriebliche Erträge 750.511,64 26.623,25
7. Erträge aus Beteiligungen 2.285.945,85 793.217,50

davon aus verbundenen Unternehmen EUR 2.285.945,85 (Vj. EUR 793.217,50)
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 158.458,93 39.706,98

davon aus verbundenen Unternehmen EUR 158.734,05 (Vj. EUR 39.706,98)
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 683.140,71 150.206,30

davon an verbundene Unternehmen EUR 671.800,37 (Vj. EUR 137.529,56)
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 813.086,45 -130.307,45

 davon Aufwand aus der Veränderung bilanzierter

 latenter Steuern EUR 135.068,45 (Vj. Ertrag EUR 135.068,45)

11. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 4.146.454,05 -97.420,90

12. Verlustvortrag -98.268,85 -847,95

13. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 4.048.185,20 -98.268,85

 22-005679
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BeA GmbH, Ahrensburg

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

Allgemeine Hinweise

Die BeA GmbH, Ahrensburg, betreibt Handel mit sowie Import und Export von allen Pro-

dukten des Bau- und Heimwerkerbedarfs und verwandten Artikeln, insbesondere von

Werkzeugen aller Art. Mit Wirkung zum 1. Juni 2021 hat die BeA GmbH den Geschäfts-

betrieb der insolventen Joh. Friedrich Behrens Aktiengesellschaft, Ahrensburg, im Wege

eines Asset-Deals übernommen. Die Finanzierung des Erwerbs erfolgte durch Darlehen

der GreatStar Europe AG, Erlen, Schweiz, die die Gesellschafterin der BeA GmbH ist.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und 264 ff. HGB sowie nach

den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für

große Kapitalgesellschaften.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Umsatzkostenverfahren aufgestellt. Um

die Klarheit der Darstellung zu verbessern, wurden die Angaben zur Mitzugehörigkeit zu

anderen Posten und Davon-Vermerke teilweise an dieser Stelle gemacht.

Aufgrund des Rumpfgeschäftsjahres vom 17. Februar 2021 bis zum 31. Dezember 2021

sind die Vorjahreszahlen nur eingeschränkt mit dem Geschäftsjahr 2022 vergleichbar.

Registerinformationen

Die Gesellschaft ist unter der Firma BeA GmbH mit Sitz in Ahrensburg im Handelsregis-

ter des Amtsgerichts Lübeck unter der Nummer HRB 21320 HL eingetragen.
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Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 wurde unter der Annahme der Fortfüh-

rung der Unternehmenstätigkeit aufgestellt. Für die Posten des Jahresabschlusses wa-

ren im Wesentlichen unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsme-

thoden maßgebend.

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanla-

gevermögen werden zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Ab-

nutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige, lineare Ab-

schreibungen vermindert. Im Berichtsjahr wurden abnutzbare bewegliche Anlagegüter,

deren Anschaffungs- und Herstellungskosten EUR 800,00 nicht übersteigen, gemäß § 6

Abs. 2 EStG als geringwertige Anlagegüter vollständig abgeschrieben bzw. als Aufwand

erfasst; ihr sofortiger Abgang wurde unterstellt. Die Abschreibungen auf Zugänge des

Sachanlagevermögens werden im Übrigen zeitanteilig vorgenommen.

Von dem Wahlrecht zur Aktivierung selbst geschaffener immaterieller Vermögensge-

genstände wird nicht Gebrauch gemacht.

Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten angesetzt. Abschreibungen werden bei

Vorliegen einer dauerhaften Wertminderung vorgenommen.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu durchschnittlichen Anschaffungskosten bzw.

den jeweils niedrigeren beizulegenden Werten bewertet; die niedrigeren beizulegenden

Werte werden im Wesentlichen nach den Verhältnissen am Beschaffungsmarkt, aber

unter Berücksichtigung der Einsatzmöglichkeit der Bestände ermittelt. Unfertige und fer-

tige Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten bewertet. Die Herstellungskosten umfas-

sen Fertigungsmaterial, Fertigungslöhne sowie die Material- und die Fertigungsgemein-

kosten. Zinsen für Fremdkapital gemäß § 255 Abs. 3 Satz 2 HGB werden nicht in die

Herstellungskosten einbezogen. Kosten der allgemeinen Verwaltung sowie angemes-

sene Aufwendungen für soziale Einrichtungen des Betriebs, für freiwillige soziale Leis-

tungen und für die betriebliche Altersversorgung gemäß § 255 Abs. 2 Satz 3 HGB wur-

den nicht aktiviert. Handelswaren sind zu Anschaffungskosten oder niedrigeren Markt-

preisen bilanziert. Für ungängige und technisch veraltete Erzeugnisse sowie zur verlust-

freien Bewertung werden angemessene Bewertungsabschläge vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt, er-

kennbare Einzelrisiken sind durch Bildung ausreichend bemessener Wertberichtigun-

gen berücksichtigt.
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Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen werden für ungewisse Ver-

bindlichkeiten und drohende Verluste aus schwebenden Geschäften in Höhe des Erfül-

lungsbetrages (d. h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) gebildet,

der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Latente Steuern werden grundsätzlich für Verlustvorträge berücksichtigt. Die Ermittlung

der latenten Steuern erfolgt auf Basis eines kombinierten Ertragsteuersatzes von

29,12 %. Da zum Bilanzstichtag keine Verlustvorträge mehr bestehen, wurden die akti-

ven latenten Steuern aus dem Vorjahr im Geschäftsjahr 2022 aufgelöst und keine akti-

ven latenten Steuern nach § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB mehr angesetzt.

Auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden

grundsätzlich mit dem Devisenkassamittelkurs zum Abschlussstichtag umgerechnet.

Bei einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurde dabei das Realisationsprinzip

(§ 252 Abs. 1 Nr. 4 Halbsatz 2 HGB) und das Anschaffungskostenprinzip (§ 253 Abs. 1

Satz 1 HGB) beachtet. Die in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen davon-

Vermerke zur Währungsumrechnung enthalten sowohl realisierte als auch nicht reali-

sierte Währungskursdifferenzen.

Alle Angaben das Vorjahr betreffend (Rumpfgeschäftsjahr) beginnen mit der Eintragung

der Gesellschaft in das Handelsregister am 17. Februar 2021 und enden am 31. De-

zember 2021.
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Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1. Entwicklung des Anlagevermögens

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Ab-

schreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel am Ende dieses Anhangs darge-

stellt.

2. Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Die BeA GmbH war am 31. Dezember 2022 an folgenden Gesellschaften beteiligt:

3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Forderungen gegen ver-

bundene Unternehmen

Sämtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Dritten sowie gegen ver-

bundene Unternehmen haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Forderungen gegen verbundene Unternehmen bestehen in Höhe von TEUR 9.146 (Vor-

jahr TEUR 5.038). Davon betreffen TEUR 6.464 (Vorjahr TEUR 2.224) Forderungen aus

Lieferungen und Leistungen. Weiterhin beinhalten die Forderungen gegen verbundene

Unternehmen in Höhe von TEUR 2.682 (Vorjahr TEUR 2.814) solche aus gewährten

kurzfristigen Darlehen.

4. Sonstige Vermögensgegenstände

Für den Vermieter der genutzten Betriebsimmobilie wurde eine langfristige Mietbürg-

schaft über TEUR 203 bei der Hausbank hinterlegt.

Die übrigen sonstigen Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit

von weniger als einem Jahr.
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5. Aktive latente Steuern

Zum Bilanzstichtag verfügt die Gesellschaft über keine körper- bzw. gewerbesteuerli-

chen Verlustvorträge. Ein latenter Steueranspruch von TEUR 132 bezüglich der Körper-

schaftsteuer und TEUR 3 bezüglich der Gewerbesteuer aus dem Vorjahr wurde im Ge-

schäftsjahr 2022 aufwandswirksam aufgelöst. Der im Vorjahr nicht genutzte körper-

schaftsteuerliche Verlustvortrag von TEUR 832 und der im Vorjahr nicht genutzte ge-

werbesteuerlichen Verlustvortrag von TEUR 26 wurden mit dem Gewinn des aktuellen

Geschäftsjahres verrechnet.

6. Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt TEUR 25 und ist voll eingezahlt.

7. Kapitalrücklage

Am 21. Oktober 2022 hat die GreatStar Europe AG, Erlen, einen Betrag von TEUR 1.000

in die Kapitalrücklage der BeA GmbH eingezahlt.

8. Bilanzgewinn/Bilanzverlust

Zum 31. Dezember 2022 weist die BeA GmbH einen Bilanzgewinn von TEUR 4.048

(Vorjahr Bilanzverlust von TEUR 98) aus.

9. Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen der BeA GmbH betreffen im Wesentlichen personalbezo-

gene Rückstellungen in Höhe von TEUR 962 (Vorjahr TEUR 848). Darüber hinaus sind

vor allem übliche Abgrenzungen für ausstehende Rechnungen enthalten.
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10. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben die folgenden Restlaufzeiten:

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen in Höhe von
TEUR 417 (Vorjahr TEUR 1.449) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen so-
wie sonstige Verbindlichkeiten von TEUR 256 (Vorjahr TEUR 447).

Gegenüber der Muttergesellschaft, der GreatStar Europe AG, besteht eine langfristige

Darlehensverbindlichkeit in Höhe von TEUR 49.000 (Vorjahr TEUR 31.849).
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11. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt auf:

nach Regionen

2022 2021
TEUR TEUR

Deutschland 34.719 17.701

Europa 45.505 23.215

Rest der Welt 11.145 4.565

Gesamt 91.369 45.481

Die Zuordnung der Umsatzerlöse nach Regionen erfolgt nach dem Sitz des Kunden.

nach Produktgruppen

2022 2021
TEUR TEUR

Eintreibgegenstände 57.019 27.967

Eintreibgeräte 16.080 8.660

Ersatzteile 6.519 2.939

Sonstige 11.751 5.915
Gesamt 91.369 45.481

12. Materialaufwand

2022 2021
TEUR TEUR

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
und bezogene Waren 61.631 31.355

Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.004 560

Gesamt 62.635 31.915
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13. Personalaufwand

2022 2021
TEUR TEUR

Löhne und Gehälter 11.729 6.740

Sozialabgaben 1.970 1.072

Altersversorgung 21 12
Gesamt 13.720 7.824

Die BeA GmbH (inkl. Niederlassungen) beschäftigte 2022 im Jahresdurchschnitt 184

Arbeitnehmer sowie 9 Auszubildende.

Unter Einbeziehung der Auszubildenden wurden im Jahresdurchschnitt (Januar bis De-

zember) 79 gewerbliche Arbeitnehmer (Vorjahr 73 Juni bis Dezember) und 114 Ange-

stellte (Vorjahr 102 Juni bis Dezember) beschäftigt.

14. Erträge und Aufwendungen aus Währungsumrechnung

In den Herstellungskosten werden realisierte Währungskursverluste von TEUR 555

(Vorjahr TEUR 200) und unrealisierte Währungskursverluste von TEUR 66 (Vorjahr

TEUR 31) ausgewiesen.

Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse bestehen nicht.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen insgesamt Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen von

TEUR 3.061 (Vorjahr TEUR 3.346), von denen TEUR 1.085 im Geschäftsjahr 2023 (Vor-

jahr TEUR 862) und TEUR 1.976 (Vorjahr TEUR 2.484) nach 2023 fällig sind.
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Konzernverhältnisse

Die Geschäftsanteile der BeA GmbH werden zu 100 % von der GreatStar Europe AG,

Erlen (Schweiz), gehalten. Die BeA GmbH wird in den Konzernabschluss der GreatStar

Europe AG, Erlen (Schweiz), einbezogen. Die GreatStar Europe AG erstellt einen Kon-

zernabschluss für den kleinsten Kreis der Unternehmen.

Unter Befreiung nach § 292 HGB von der Verpflichtung, einen eigenen Konzernab-

schluss und Konzernlagebericht aufzustellen, wird die BeA GmbH in den Konzernab-

schluss der Hangzhou GreatStar Industrial Co., Ltd., Hangzhou (China), einbezogen,

die einen Konzernabschluss für den größten Kreis der Unternehmen erstellt. Der Kon-

zernabschluss der Hangzhou GreatStar Industrial Co., Ltd. wird im Bundesanzeiger in

englischer Sprache veröffentlicht.

Der nach § 292 Abs. 1 Nr. 1c HGB befreiende Konzernabschluss der Hangzhou Great-

Star Industrial Co., Ltd., Hangzhou (China), ist unter Beachtung sämtlicher Vorschriften

der am Bilanzstichtag verpflichtend anzuwendenden Anforderungen der “China Ac-

counting Standards for Business Enterprises (CASABEs)“ erstellt worden. Ausweislich

der Angaben im geprüften Konzernabschluss ergeben sich in diesem Konzernabschluss

keine Abweichungen hinsichtlich des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals von den

International Financial Reporting Standards. Wesentliche Abweichungen der Bilanzie-

rungs- und Bewertungsmethoden bzw. Konsolidierungsmethoden zu den IFRS, wie sie

in der EU anzuwenden sind, ergeben sich nicht.

Organe

Herr Dr. Jörg Dalhöfer, Timmendorfer Strand/ Deutschland, technischer Ge-

schäftsführer

Herr Stephan Kreft, Börnsen/ Deutschland, kaufmännischer Geschäftsführer (bis

zum 28. Februar 2023)

Herr Andreas Höhling, Drestedt/ Deutschland, kaufmännischer Geschäftsführer

(ab dem 1. März 2023)

Die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung nach § 285 Nr. 9 HGB unterbleibt

unter Berufung auf die Schutzklausel gemäß § 286 Abs. 4 HGB.

Honorar des Abschlussprüfers

Der für das Geschäftsjahr erfasste Aufwand für das Honorar des Abschlussprüfers be-

läuft sich auf TEUR 147 und enthält mit TEUR 93 die Abschlussprüfung und mit

TEUR 54 Steuerberatungsleistungen.
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BeA GmbH, Ahrensburg

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022

A. Tätigkeit

Die BeA GmbH in Ahrensburg produziert und vertreibt industrielle pneumatische
Befestigungssysteme für Holz und holzähnliche Werkstoffe. Die BeA GmbH ist die
Muttergesellschaft der BeA-Gruppe und verkauft mit ihren vor allem Europäi-
schen Tochtergesellschaften Eintreibgeräte und die dazu passenden Befesti-
gungsmittel unter den Markennamen „BeA“ und „KMR“.

Mit Wirkung zum 1. Juni 2021 hat die BeA GmbH den Geschäftsbetrieb der insol-
venten Joh. Friedrich Behrens Aktiengesellschaft, Ahrensburg, im Wege eines As-
set-Deals übernommen. Die Finanzierung des Erwerbs erfolgte durch Darlehen
der GreatStar Europe AG, Erlen, Schweiz, die die Gesellschafterin der BeA GmbH
ist.

Als wesentliche finanzielle Steuerungsgrößen verwendet die BeA GmbH den Um-
satz und das Umsatzwachstum. Hinzu kommen die Roh-Marge (definiert als Brut-
toergebnis vom Umsatz) und die sog. „EBITDA-Marge“ (definiert als Ergebnis vor
Zinsen, Abschreibungen und Steuern). Die zentrale Kennzahl zur Steuerung der
Profitabilität ist das um Sondereffekte bereinigte EBITDA bzw. die entsprechende
Marge.

Ergänzend werden regelmäßig folgende nichtfinanzielle Indikatoren berichtet:
• Auftragseingang
• Zahl der Mitarbeiter

Die jährliche Finanzprognose, die zu Beginn des Jahres für die BeA GmbH und die
Tochtergesellschaften mit der Obergesellschaft abgestimmt wird, bezieht sich in
der Regel auf die Umsatzentwicklung sowie die Entwicklung der EBITDA-Marge.

Aufgrund des Rumpfgeschäftsjahres vom 17. Februar 2021 bis zum 31. Dezem-
ber 2021 sind die Vorjahreszahlen nur eingeschränkt mit dem Geschäftsjahr 2022
vergleichbar. Operativ ist die Gesellschaft sieben Monate ab der Übernahme des
Geschäftsbetriebs zum 1. Juni 2021 tätig gewesen.
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B. Darstellung des Geschäftsverlaufes

1. Entwicklung von Gesamtwirtschaft und Branche

Gesamtwirtschaft

Im Jahr 2022 ist das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland um 1,9 % gestiegen,
nachdem es ein Jahr zuvor um 2,9 % gestiegen war. Das Wirtschaftswachstum im
Jahr 2022 wurde durch Material- und Lieferengpässe, massiv steigende Preise
beispielsweise für Nahrungsmittel sowie den Fachkräftemangel und die andau-
ernde, wenn auch im Jahresverlauf nachlassende Corona-Pandemie negativ be-
einflusst.

Im Baugewerbe war mit -2,3 % ein Rückgang der Bruttowertschöpfung zu ver-
zeichnen, was insbesondere auf Material- und Fachkräftemangel, hohe Baukos-
ten und zunehmend schlechtere Finanzierungsbedingungen zurückzuführen ist.
Diese Themen bremsten auch im verarbeitenden Gewerbe das Wirtschafts-
wachstum, so dass dort nur ein geringes Wachstum von 0,2 % erreicht wurde.1

Branchenentwicklung der für die BeA GmbH relevanten Industrien

Der Blick auf die relevanten Branchen verdeutlicht, dass die BeA GmbH im Jahr
2022 in einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld aktiv war.

In 2022 ist die Palettenproduktion gesunken. Die noch im ersten Halbjahr fest-
stellbare Produktionssteigerung von 4,6 % war zu gering, um die Produktions-
rückgänge des zweiten Halbjahrs auszugleichen. Insgesamt weist die Statistik für
das Jahr 2022 einen Rückgang bei der Palettenproduktion um 2,3 % auf 117,0
(2021: 119,8) Mio. Stück aus.2

Wirtschaftliche Lage der deutschen Fertigbauindustrie 2022: Auch im Jahr 2022
– wie bereits im Vorjahr 2021 – gelang es der Fertigbauindustrie, den Anteil an
der Gesamtzahl der Baugenehmigungen für Ein- und Zweifamilienhäuser zu stei-
gern, in diesem Fall von 23,1 % auf 23,5 %. Da jedoch die Gesamtzahl der Bauge-
nehmigungen in 2022 um 16,4 % auf 91.975 Stück zurückging, war auch die Fer-
tigbauindustrie mit einem Minus von 14,9 % gegenüber dem Jahr 2021 betroffen.
Dennoch sind laut Bundesverband Deutscher Fertigbau e.V. (BDF) die Unterneh-
men der Fertighausindustrie bis etwa Mitte 2024 aufgrund des überwiegend ho-
hen Auftragsbestands ausgelastet.3

Die deutsche Möbelindustrie konnte ihren Umsatz laut amtlicher Statistik im Jahr
2022 um 6,9 % auf 18,8 Mrd. Euro steigern. Maßgeblich hierfür waren jedoch

1 Statistisches Bundesamt Pressemitteilung vom 21.02.2023
2 EUWID, Ausgabe 14/2023, vom 06.04.2023
3 Bundesverband Deutscher Fertigbau e.V. vom 10.03.2023
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Preisanpassungen, die aufgrund gestiegener Material- und Energiekosten not-
wendig wurden.4

2. Umsatz- und Auftragsentwicklung

Im Jahr 2022 konnte die BeA GmbH trotz des herausfordernden gesamtwirt-
schaftlichen Umfelds die positive Umsatzentwicklung des Vorjahres fortsetzen.
Im Durchschnitt wurden in 2022 pro Monat 7,6 Mio. Euro umgesetzt. Im Gesamt-
jahr 2022 wurde ein Umsatz in Höhe von 91,4 Mio. Euro erzielt.

Umsatzaufteilung
in Mio. Euro 01.01.2022- 17.02.2021-

31.12.2022 in % 31.12.2021 in %

Umsatz Inland 34,7 38,0% 17,7 38,9%

Umsatz Export*) 24,0 26,2% 12,7 27,9%

Verbundumsätze 32,7 35,8% 15,1 33,2%
91,4 100,0% 45,5 100,0%

Umsatz / Monat 7,6 6,5

*) incl. Niederlassungen Belgien, Dänemark und Österreich

Der Auftragsbestand reduzierte sich im Verlauf des Jahres 2022 von 14,1 Mio.
Euro zu Jahresbeginn auf 7,0 Mio. Euro zum Jahresende.

3. Beschaffung

Das Geschäftsjahr 2022 stellte den Beschaffungsbereich erneut vor große Her-
ausforderungen. Aufgrund von lokalen Corona-Pandemie Ereignissen, beispiels-
weise in China, kam es weiterhin zu Störungen in den Lieferketten. Außerdem
wurde durch den Krieg in der Ukraine der Zugriff auf Rohmaterialien erschwert.
Verfügbarkeitsengpässe konnten jedoch mittels des globalen BeA-Lieferanten-
netzwerks vermieden werden. Die im ersten Halbjahr 2022 zu verzeichnende
starke Nachfrage nach BeA-Produkten konnte somit beschaffungsseitig gut be-
dient werden.

Demgegenüber war das zweite Halbjahr 2022 eher durch Kaufzurückhaltung der
BeA-Kunden geprägt, weshalb auf Seiten der Beschaffung entsprechend reagiert
werden musste. Eine deutliche Verringerung der Beschaffungsaktivität war hier
die Folge.

4 Hauptverband der Deutschen Holzindustrie (HDH), in: Möbelmarkt.de vom 27.02.2023 sowie Branchenreport Möbelin-
dustrie 2022 (VHK/VDM)
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4. Produktion

In der Gerätefertigung wurde der Produktionsrückstand im Verlauf des Jahres
2022 von zunächst ca. 17.000 Stück auf zum Jahresende lediglich 415 Stück deut-
lich reduziert. Insgesamt wurden in den zwölf Monaten des Jahres 2022 rund
64.000 Geräte gefertigt. Durch Optimierungsmaßnahmen konnte zudem die in-
terne Fehlerquote reduziert werden, wodurch die Reklamationsrate der Kunden
gegen Null tendierte.

5. Investitionen

In 2022 wurden 0,3 Mio. Euro in immaterielle Vermögensgegenstände investiert,
darunter 0,2 Mio. Euro in ein neues Produktinformationsmanagement-System.
Die Investitionen in Sachanlagen beliefen sich auf 0,7 Mio. Euro und umfassten
im Wesentlichen eine Photovoltaikanlage, ein Laserschweißgerät, ein CNC Bear-
beitungszentrum sowie neue Brandschutztüren in der Fertigung.

Ausleihungen an verbundene Unternehmen erhöhten sich im Jahresverlauf 2022
um 5,7 Mio. Euro. Insbesondere bei den Tochtergesellschaften in Spanien, Frank-
reich und Australien geschah dies, um externe Bankverbindlichkeiten zurückzu-
führen. Die Tochtergesellschaften in Norwegen und in Schweden erhielten Dar-
lehen, um das negative Eigenkapital zu stärken. Teilweise wurden die Darlehen
durch Umwandlung von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Darle-
hen gestaltet. Sofern auf die Forderungen Wertberichtigungen gebildet waren,
wurden auch auf die neuen Darlehen Wertberichtigungen gebildet.

6. Finanzierungsmaßnahmen bzw. –vorhaben

Die Finanzierung der BeA GmbH erfolgt hauptsächlich durch langfristige Darle-
hen der Muttergesellschaft in der Schweiz, die Great Star Europe AG in Erlen. Die
Darlehen dienen überwiegend der Kaufpreisfinanzierung sowie der Finanzierung
des Working Capitals. Kreditlinien bei Banken und anderen Geldinstituten beste-
hen nicht.
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7. Personal- und Sozialbereich

Der Personalstand der BeA GmbH entwickelte sich im Berichtsjahr wie folgt:

31.12.2022 31.12.2021 Veränderung

BeA GmbH, Deutschland 181 167 14
Niederlassung Belgien 5 4 1
Niederlassung Dänemark 3 3 0
Niederlassung Österreich 8 8 0

197 182 15

Durch den Personalaufbau im Jahresverlauf 2022 wurden insbesondere die Be-
reiche Lager/Logistik, Vertrieb, IT und HR verstärkt.

C. Darstellung der Lage

1. Vermögenslage

Im Jahresverlauf 2022 hat sich die Vermögenslage wie folgt entwickelt:

Bilanz Aktiva

in Mio. Euro 31.12.2022 31.12.2021

Anlagevermögen 16,3 10,7
Vorräte 29,2 18,9

Forderungen 13,9 10,9
Übrige 2,0 1,8

Bilanzsumme 61,4 42,3

Die Bilanzsumme der BeA GmbH ist gegenüber dem 31. Dezember 2021 deutlich
um 19,1 Mio. Euro auf 61,4 Mio. Euro gestiegen. Eine wesentliche Ursache hier-
für ist der Anstieg bei den Vorräten um 10,3 Mio. Euro, insbesondere bei Fertig-
erzeugnissen und Waren. Hinzu kommen um 5,7 Mio. Euro höhere Ausleihungen
an verbundene Unternehmen sowie um 4,2 Mio. Euro höhere Forderungen ge-
gen verbundene Unternehmen.

Ursächlich für den Anstieg des Vorratsvermögens waren einerseits Preissteige-
rungen bei Vor- und Fertigprodukten, andererseits kam es im Jahresverlauf zu
Überbeständen, verursacht durch zu optimistische Bedarfsermittlungen. Die hö-
heren Ausleihungen an verbundene Unternehmen resultieren zum Teil daraus,
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dass Bankverbindlichkeiten der Tochtergesellschaften durch Intercompany-Dar-
lehen (BeA GmbH als Darlehensgeberin) ersetzt wurden. Außerdem wurden bei
der BeA GmbH Forderungen aus gruppeninternen Lieferungen und Leistungen in
Intercompany Darlehen umgewandelt und zusätzlich die Liquidität bei einzelnen
Tochtergesellschaften verbessert. Bei den Forderungen gegen verbundene Un-
ternehmen ist der Anstieg auf den verstärkten Finanzierungsbedarf aufgrund des
erhöhten Working Capitals bei den Tochtergesellschaften zu erklären.

2. Finanzlage

Gegenüber dem Vorjahr ist das Eigenkapital von 0 Mio. Euro auf 5,073 Mio. Euro
gestiegen. Die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 8,3 %. Das im Vorjahr aufgrund
des Jahresfehlbetrags negative Eigenkapital ist zum 31. Dezember 2022 aufgrund
des in 2022 erwirtschafteten Jahresüberschusses in Höhe von 4,1 Mio. Euro wie-
der positiv. Im Geschäftsjahr 2022 wurden zudem 1,0 Mio. Euro in die Kapital-
rücklage eingestellt. Die Gesamtverbindlichkeiten erhöhten sich um 13,0 Mio.
Euro auf 54,3 Mio. Euro (Vorjahr 41,3 Mio. Euro), im Wesentlichen bedingt durch
gestiegene Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen.

Die Liquidität war zu jedem Zeitpunkt gewährleistet. Die Finanzierung der Gesell-
schaft erfolgt durch Darlehen der Muttergesellschaft GreatStar Europe AG. Die
Darlehen wurden sukzessive gewährt, einerseits zur Finanzierung des Kaufprei-
ses für die Übernahme des Geschäftsbetriebs (35,0 Mio. Euro) und andererseits
zur Finanzierung des erhöhten Umlaufvermögens im Jahr 2022 (14,0 Mio. Euro).
Sämtliche Darlehen haben eine Laufzeit bis 30. Juni 2027, können jedoch flexibel
vorzeitig zurückgezahlt werden.

3. Ertragslage

Die BeA GmbH hat im Jahr 2022 einen Umsatz von 91,4 Mio. Euro erwirtschaftet.
Die Roh-Marge betrug 23,1 % vom Umsatz. Die Vertriebskosten beliefen sich auf
12,3 Mio. Euro, die Verwaltungskosten auf 6,4 Mio. Euro. Die Kosten für die Wei-
terentwicklung bestehender Baureihen in der Gerätefertigung erreichten
1,0 Mio. Euro und sind in den Herstellkosten enthalten. Von zum Verbund gehö-
renden Tochtergesellschaften wurden 2,3 Mio. Euro an Beteiligungserträgen ver-
einnahmt. Das Ergebnis vor Steuern beträgt 5,0 Mio. Euro. In 2021 gab es einen
Ertrag aus latenten Steuern auf den steuerlichen Verlustvortrag. In 2022 wurde
der steuerliche Verlustvortrag aufgrund der Gewinnsituation vollständig in An-
spruch genommen. Folglich waren die aktiven latenten Steuern aufzulösen und
aufwandswirksam auszubuchen.

Das EBITDA des Geschäftsjahres 2022 betrug 6,5 Mio. Euro bzw. 7,1 % vom Um-
satz. Gegenüber dem Vorjahr wurde somit ein um 6,0 Mio. Euro (2021 EBITDA
0,5 Mio. Euro) verbessertes Ergebnis erzielt, was auf gesteigerte Umsätze, eine
verbesserte Rohmarge, aktives Kostenmanagement sowie höhere Beteiligungs-
erträge zurückzuführen ist. Die für das Jahr 2022 definierten Ziele, nämlich aus-
gehend von einem Umsatz in Höhe von 84,0 Mio. Euro ein EBITDA in Höhe von
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2,3 Mio. Euro (EBITDA-Marge 2,7 %) zu erzielen, wurden somit deutlich überer-
füllt. Im Wesentlichen ist die gegenüber dem Plan für 2022 erreichte Übererfül-
lung auf Umsatzsteigerungen sowie Erträge aus Beteiligungen zurückzuführen.
Die Geschäftsführung ist deshalb vollauf zufrieden mit der Entwicklung der Ge-
sellschaft im Verlauf des Jahres 2022.

D. Berichterstattung nach § 289 Abs. 2 HGB

1. Chancen- und Risikobericht

Das unternehmerische Handeln ist mit Chancen und Risiken verbunden, deren
Management einen entscheidenden Erfolgsfaktor für die Weiterentwicklung des
Unternehmenswerts darstellt. Dabei ist es nicht Aufgabe des Risikomanage-
ments, Risiken soweit irgend möglich zu vermeiden. Vielmehr gehen wir im Rah-
men unserer unternehmerischen Tätigkeit bewusst auch Risiken ein, um erfolg-
reich Chancen erschließen zu können. Die Identifikation und Steuerung von
Chancen und Risiken ist bei der BeA GmbH funktionsübergreifender Bestandteil
des Gruppenmanagements.

Chancenmanagement

Grundlagen unseres Chancenmanagements sind die Analyse von Zielmärkten
und Branchenumfeldern sowie die Bewertung von Trends, aus denen sich ge-
schäftliche Chancen ableiten lassen. Die Identifikation der Entwicklungspotenzi-
ale erfolgt in einem ersten Schritt dezentral und ist eine wesentliche Aufgabe der
jeweiligen Führungskräfte vor Ort. Die Gruppenstrategie wird regelmäßig über-
prüft und gegebenenfalls angepasst.

Externe Risiken

Allgemeine Risiken

Grundsätzlich können wir direkte oder indirekte Folgen im Bereich des allgemei-
nen Lebensrisikos wie beispielsweise Naturkatastrophen, Pandemien oder hö-
here Gewalt, daraus resultierende Schäden an wirtschaftlich relevanter oder gar
kritischer Infrastruktur oder eine Währungskrise nur eingeschränkt vorhersehen
und beherrschen. Soweit möglich werden dennoch proaktiv Maßnahmen ergrif-
fen, um sicherzustellen, dass auf entsprechende Krisen angemessen und kurzfris-
tig reagiert werden kann bzw. die entsprechenden Schäden versichert sind.
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Operative Risiken und Chancen

Beschaffungsrisiken und -chancen

Wir beziehen von unseren Lieferanten eine Vielzahl von Rohstoffen, Fertigpro-
dukten, Bauteilen sowie Dienstleistungen. Damit verbunden sind Risiken in Form
von unerwarteten Lieferengpässen und oder Preissteigerungen. Wichtige Maß-
nahmen zur Reduzierung potenzieller Versorgungsengpässe sind das Vorhalten
von Sicherheitslagerbeständen sowie die Festlegung von Alternativlieferanten.
Rohstoffpreisrisiken und im Berichtsjahr deutlich gestiegene Transportkosten
haben gegenwärtig eine hohe Bedeutung in den meisten unserer Geschäftsbe-
reiche. Dies versuchen wir durch ein globales Lieferantennetzwerk und über al-
ternative Bezugsmöglichkeiten abzumindern. In der Regel können Preissteige-
rungen bei Rohstoffen und Transportdienstleistungen zeitnah an den Kunden
weitergegeben werden.

Chancen im Bereich der Beschaffung können sich ergeben, wenn wir im Zusam-
menhang mit unserem Wachstum Bestellmengen erhöhen und dadurch unsere
Stellung bei unseren Lieferanten stärken, zum Beispiel in Form von Preisnachläs-
sen oder einen damit verbundenen bevorzugten Lieferstatus. Auch bisher ver-
nachlässigte Länder, wie die Türkei, haben wir in das Lieferantennetzwerk aufge-
nommen.

Produktionsrisiken und -chancen

Im Bereich der Befestigungsmittel und Geräte arbeiten wir mit Europäischen und
Fernost-Lieferanten zusammen, wodurch wir einen Teil der Produktionsrisiken
auf externe Dritte verlagern. Im Fall der Eigenproduktion tragen wir die damit
verbundenen Risiken, wie beispielsweise Kapazitätsengpässe beziehungsweise
Überkapazitäten, Produktionsausfälle, überhöhte Ausschussraten und hohe
Working Capital-Bindung sowie die Abhängigkeit von einzelnen Produktionsstan-
dorten (Ahrensburg, Deutschland, und Lobendava, Tschechien). Durch sorgfäl-
tige Planung der Produktionskapazitäten, die Nutzung variabel einsetzbarer Ma-
schinen sowie durch die kontinuierliche Überwachung der Produktionsprozesse
werden diese Risiken begrenzt.

Als Chance betrachten wir, dass wir durch unsere Investitionen in die Infrastruk-
tur und Produktionsmittel eine hohe Flexibilität in der Fertigung besitzen und in
der Lage sind, den Anforderungen von Kunden und neuen gesetzlichen Vorgaben
nachzukommen. Durch die Einführung von Lean-Management, Shop-Floor Mee-
tings, Verbesserung der Kennzahlen konnte die Ausbringung deutlich gesteigert
werden.

Absatzrisiken und -chancen

Der Vertrieb unserer Produkte ist weltweit über verschiedene Vertriebskanäle
organisiert. Mögliche Risiken bestehen in einer unerwarteten Änderung der
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Nachfragestruktur, in einem zunehmenden Preisdruck sowie in der Nichteinhal-
tung mit Kunden getroffener Liefervereinbarungen. Anhand gezielter Marktana-
lysen versuchen wir, Entwicklungstendenzen in der Nachfrage auf einzelnen Teil-
märkten frühzeitig zu erkennen, um entsprechend reagieren zu können.

Chancen im Bereich des Absatzes ergeben sich, wenn wir durch die zunehmende
Breite unseres Produktportfolios sowohl im Automatisierungsbereich als auch
bei Geräteanwendungen weitere Produkte bei bestehenden Kunden platzieren
können. Weitere Chancen eröffnen uns unsere in der Regel langfristig angeleg-
ten Geschäftsbeziehungen und unsere weltweite Präsenz.

Wettbewerbsrisiken und -chancen

Die BeA GmbH agiert auf dem Europäischen Markt für Befestigungssysteme und
steht dabei in Konkurrenz zu überwiegend größeren, ebenfalls international
agierenden Unternehmen. Daneben gibt es noch lokale Wettbewerber ohne
überregionale Bedeutung. Die Wahrscheinlichkeit des kurzfristigen Auftretens
neuer relevanter Wettbewerber schätzen wir als relativ gering ein, da wir zum
einen eine Vielzahl von Kunden aus verschiedenen Branchen bedienen und zum
anderen die Markteintrittsbarrieren durch den relativ teuren Vertrieb eher hoch
sind.

Qualitätsrisiken und -chancen

Durch umfangreiche Qualitätskontrollen sowie den Einsatz moderner Ferti-
gungstechniken stellen wir sicher, dass unsere Produkte hohen Qualitätsansprü-
chen und den aktuellen regulatorischen Anforderungen genügen. Ferner unter-
liegen unsere Fertigungstechniken und -verfahren im Rahmen von Verbesse-
rungsprozessen einer kontinuierlichen Überprüfung und werden entsprechend
neuer Anforderungen optimiert.

Finanzielle Risiken und Chancen

Die BeA GmbH vertreibt ihre Produkte weltweit. Zu den finanziellen Risiken zäh-
len vor allem das Wechselkursrisiko und das Liquiditätsrisiko. Das Zinsänderungs-
risiko ist durch die überwiegende Finanzierung der BeA GmbH durch die Mutter-
gesellschaft eher gering.

Wechselkursrisiken und -chancen

Die BeA-Gruppe ist infolge ihrer weltweiten Geschäftsaktivitäten Risiken aus
Wechselkursschwankungen ausgesetzt. Im Falle der BeA GmbH ist es im Wesent-
lichen die Entwicklung des Euro zum US-Dollar. Unsere Einkäufe bei Lieferanten
in Fernost basieren in der Regel auf US-Dollar. Gegenüber der US-amerikani-
schen Tochtergesellschaft fakturiert die BeA GmbH in US-Dollar, so dass die ein-
gehenden US-Dollar für US-Dollar-denominierte Einkäufe verwendet werden
können. Insofern erreicht die Gesellschaft für einen Teil der Einkäufe in US-Dollar
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eine „natürliche Sicherungsbeziehung“ und ein Wechselkursrisiko verbleibt nur
in Höhe der Differenz zwischen US-Dollar Einzahlungen und Auszahlungen. Für
die verbleibende Deckungslücke beim US-Dollar sowie zur weiteren Risikostreu-
ung setzt BeA unterjährig bei Bedarf und nur nach Zustimmung des CFO Devisen-
termingeschäfte mit kurzfristigen Laufzeitoptionen (in der Regel 3-6 Monate)
ein, die bestimmte Grundgeschäfte zusätzlich absichern sollen. Am Bilanzstich-
tag bestanden keine Termingeschäfte.

Liquiditätsrisiken und -chancen

Kurzfristige Liquiditätsbedarfe werden bei der BeA GmbH durch eine Jahresvor-
schau sowie eine wöchentlich aktualisierte Drei-Monatsvorschau ermittelt und
können durch Kreditaufnahme bei der Muttergesellschaft aufgefangen werden.
Der Kreditrahmen bei der Muttergesellschaft GreatStar Europe AG orientiert sich
an der Net Working Capital-Entwicklung der BeA GmbH und ihrer Tochtergesell-
schaften und ist flexibel gestaltet. Bei Liquiditätsüberschüssen kann in Teilbeträ-
gen getilgt werden. Damit ist die Finanzierung der BeA GmbH und ihrer Tochter-
gesellschaften sehr variabel aufgestellt und die Gesellschaft kann auch saisonale
Schwankungen gut meistern.

Insgesamt sind der Geschäftsleitung keine wesentlichen Risiken hinsichtlich der
künftigen Entwicklung der BeA GmbH bekannt.

2. Voraussichtliche Entwicklung

Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen und geopolitischen Gegebenheiten
wird die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 von einer hohen Unsicherheit ge-
prägt. Unsere Prognose für das Geschäftsjahr 2023 beruht auf den Annahmen,
dass geopolitische Spannungen nicht weiter eskalieren und die Engpässe in den
Versorgungsketten weiter zurückgehen werden. Die im Kalenderjahr 2022 dras-
tisch gestiegenen Energiepreise sollen zwar auf hohem Niveau bleiben, sich aber
verglichen mit den Höchstwerten vom Sommer 2022 weiter reduzieren. Auf der
Rohmaterialseite erwarten wir eine Entspannung, der Stahlpreis in Deutschland
sinkt seit Mitte 2022. Nach einem dynamischen Start im Kalenderjahr 2022
schwächte sich der Auftragseingang der BeA GmbH gegen Ende des Jahres deut-
lich ab. Wir erwarten für das Geschäftsjahr 2023 daher eine Konsolidierung der
Umsätze gegenüber 2022. Die Budgeterwartungen der Geschäftsführung aus De-
zember 2022 lagen für die BeA GmbH für das Jahr 2023 bei einer Umsatzkonso-
lidierung auf rund 83,8 Mio. Euro (2022: 91,4 Mio. Euro). Das Bruttoergebnis vom
Umsatz soll sich gemäß Planung um 1,8 Mio. Euro verringern, die Bruttomarge
(Verhältnis von Bruttoergebnis zu Umsatz) soll knapp gehalten werden. Die
EBITDA-Marge soll in der Prognose rund 6,8 % betragen (2022: 7,1 %). Die aktu-
alisierte Planung für das Jahr 2023 führt zu Umsätzen in Höhe von 72,2 Mio. Euro,
einem um 4,5 Mio. Euro geringeren Bruttoergebnis sowie einer EBITDA-Marge
von 4,9%.







Allgemeine Auftragsbedingungen
für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern
oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfas-
send „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen,
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonsti-
ge Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten
gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimm-
ter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsfüh-
rung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis-
se seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt,
sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebs-
wirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden
beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den
Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen
hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für
die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informa-
tionen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und
Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von
Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren
Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des
Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts-
prüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollstän-
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der
gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formu-
lierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der
Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des
Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Über-
nahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rech-
nung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschafts-
prüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter-
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unab-
hängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den
Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der
Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des
Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung
maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern
nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des
Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden.
Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten
Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeits-
ergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in
der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschafts-
prüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustim-
mung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter-
gabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen
Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die
Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftragge-
ber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung
durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unbe-
rechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfül-
lung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der
Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrach-
te Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder
Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber
hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber
unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1,
die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und
dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirt-
schaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die
geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene
Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten
gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftragge-
ber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB,
§ 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm
bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu
bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht
entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz
beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbe-
sondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf-
tungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323
Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung
des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnah-
me von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit,
sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1
ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Scha-
densfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auf-
traggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer
bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.
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(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflicht-
verletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren
aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mitei-
nander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In
diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Min-
destversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht-
prüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht
für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzufüh-
ren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder
Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach §
1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu
machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein
Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lage-
bericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schrift-
licher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten
Wortlaut zulässig.

(2)Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerli-
chen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollstän-
dig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch
den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftragge-
ber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung
steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkei-
ten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer,
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklä-
rungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahres-
abschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen
und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der
unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pau-
schalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die
unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorie-
ren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerbera-
tervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist,
kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform
vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körper-
schaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Fi-
nanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Um-
wandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und
Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und
dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrge-
nommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unter-
lagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation
per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie
etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirt-
schaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich
berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagen-
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie-
digung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als
Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden An-
sprüche gilt nur deutsches Recht.
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